
 

 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG • Direktion für Deutschland • Berliner Str. 56-58 • 60311 Frankfurt a.M.  

Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht • Hauptsitz: St. Gallen/Schweiz • Hauptbevollmächtigter: Dipl.-Kfm. Volker Steck 

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE18 5005 0000 0025 1920 30 • BIC HELADEFFXXX 

Registergericht Frankfurt a.M. HRB 39268 • USt-IdNr. DE 114106960 • VSt-Nr. 807/V90807001788 • FeuerschSt-Nr. 837/F91837000396 

 Seite 1 von 2 
 

 

Kfz-Versicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

Unternehmen: Helvetia Schweizerische  
Versicherungsgesellschaft AG 

Deutschland  

Produkt:  K-AKBV-2101                                   
(Verträge für Versicherungs-
kennzeichen und -plaketten) 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versi-
cherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterla-
gen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Kfz-Versicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der  
Kfz-Nutzung. 

 

 Was ist versichert? 
Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsar-
ten an, zwischen denen Sie wählen können: 

 

 Kfz-Haftpflichtversicherung 

 Leistet, wenn mit dem versicherten Fahr-
zeug andere geschädigt werden. 

 Ersetzt berechtigte Ansprüche. 

 Wehrt unberechtigte Forderungen ab. 

 Teilkasko 

 Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug. 

  Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, 
 Sturm oder Glasbruch. 

 Versicherungssumme 

 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe je Schadenereignis können Sie     
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

  Was ist nicht versichert? 
 

 Kfz-Haftpflichtversicherung 

x Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug. 
 Teilkasko 

x Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall 
oder Vandalismus. 

  
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
 sind zum Beispiel: 

! Vorsätzlich herbeigeführte Schäden. 

! Schäden, die bei Teilnahme an geneh-
migten Rennen entstehen. 

! Schäden an der Ladung. 
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 Wo bin ich versichert? 

 Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuro-  
 päischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.  

 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 
 Es bestehen für Sie unter anderem folgende Pflichten, um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden: 

- Sie müssen die von uns im Antrag gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Die von uns in Rechnung gestellte Versicherungsprämie müssen Sie rechtzeitig und vollständig be-

zahlen. 
- Sobald sich das versicherte Risiko wesentlich verändert, müssen Sie uns diese Veränderung anzei-

gen, damit wir den Vertrag ggf. anpassen können. 
- Melden Sie uns unverzüglich jeden Versicherungsfall. 
- Im Versicherungsfall sind Sie verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu min-

dern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. 

- Fahren Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. 
 

 

 

 Wann und wie zahle ich? 
Die Prämien sind Einmalprämien. Sie müssen diese vor Aushändigung der Bescheinigung über den Ab-
schluss des Versicherungsvertrages sowie Aushändigung des Versicherungskennzeichens bzw. der Versi-
cherungsplakette zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte recht-
zeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
 

 

  Wann beginnt und endet die Deckung? 
Den genauen Beginn Ihres Versicherungsschutzes können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 
Voraussetzung ist, dass Sie die erste Prämie rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Haben wir Ihnen 
vorläufigen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, 
sobald Sie die erste oder einmalige Prämie gezahlt haben.  
 
Die Versicherung können Sie längstens bis zum 28. Februar (bei Schaltjahren bis zum 29. Februar) ei-
nes jeden Jahres abschließen. Das Versicherungsverhältnis erlischt automatisch zum vorgenannten 
Datum ohne dass es einer Kündigung bedarf. Zu diesem Zeitpunkt verlieren auch das Versicherungs-
kennzeichen und die Bescheinigung ihre Gültigkeit. 
 

 

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Neben dem vereinbarten Ablauf des Vertrages können Sie oder wir den Vertrag in Ausnahmefällen auch 
vorzeitig kündigen (sog. Sonderkündigungsrecht). Das ist z.B. im Versicherungsfall möglich. Weitere Son-
derkündigungsrechte können Sie den Versicherungsbedingungen zu Ihrem Vertrag entnehmen. 
 

 


